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Zusammenfassung:  

Funktionsfähiger Wettbewerb auf den europäischen Luftverkehrsmärkten erfor-
dert den diskriminierungsfreien Zugang zu den Flughäfen für sämtliche aktiven 
und potenziellen Anbieter von Flugverkehr. Daneben gilt es, eine effiziente Al-
lokation knapper Infrastrukturkapazitäten sowie die erforderliche Kostende-
ckung anzustreben. Die derzeitige wettbewerbsfeindliche Slotvergabe auf stark 
ausgelasteten Flughäfen stellt das zentrale Problem in der aktuellen Flugver-
kehrsdiskussion dar. Die Debatte konzentriert sich denn auch auf die Revision 
der Verordnung EWG 95/93. Kontrovers diskutiert werden dabei vor allem die 
Abschaffung der „Großvaterrechte“ und die Umsetzungspotenziale marktorien-
tierter Ansätze zur Allokation von Slots auf überlasteten Flughäfen, insbesonde-
re Slothandel, Slotauktionen und die Rolle optimaler Benutzungsgebühren.  

Zwei Fragen stehen in den folgenden Ausführungen im Vordergrund: (1) Wie 
lässt sich eine Zuteilung knapper Flughafenkapazitäten organisieren, damit sie 
aus der Sicht der Fluggäste die beste Verwendung finden? und (2) Wie lässt sich 
eine Zuteilung knapper Flughafenkapazitäten organisieren, so dass Wettbe-
werbsverzerrungen auf den liberalisierten Luftverkehrsmärkten verhindert oder 
minimiert werden?  

 
 
 

Prof. Dr. Günter Knieps 
Institut für Verkehrswissenschaft und Regionalpolitik 

Universität Freiburg 
Platz der Alten Synagoge, 79085 Freiburg i. Br. 

Phone: (+49) - (0)761 - 203 - 2370 
Fax: (+49) - (0)761 - 203 - 2372 

e-mail: guenter.knieps@vwl.uni-freiburg.de 
 



1

Einleitung

Der europäische Luftverkehr ist seit einem guten Jahrzehnt liberalisiert. Am ers-
ten Januar 1993 trat das dritte Maßnahmenpaket zur Liberalisierung des inner-
gemeinschaftlichen Luftverkehrs in Kraft. Das Paket ersetzte weitgehend die bis
dahin zwischen den Mitgliedsstaaten abgeschlossenen bilateralen Luftverkehrs-
abkommen und erlaubt es deren Staatsangehörigen, überall in der Gemeinschaft
ein Luftfahrtsunternehmen zu gründen mit freiem Zugang zu allen innergemein-
schaftlichen Strecken und flexibler Preisbildung für die Flugdienste auf diesen
Strecken.

Ebenfalls im Januar 1993 verabschiedete der Rat der europäischen Gemein-
schaften eine Verordnung1 über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von
Start- und Landerechten (Slots) auf Flughäfen in der Gemeinschaft und schuf
damit einen in allen Mitgliedsstaaten rechtlich verbindlichen Rahmen. Wesentli-
che Charakteristika dieser Verordnung sind die Beibehaltung der „Großvater-
rechte“, wonach diejenige Fluggesellschaft ein Vorrecht auf den Slot hat, die
denselben Slot bereits in der vorhergehenden Flugplanperiode genutzt hat. Im
Gegensatz zum Tausch von Slots waren Slothandel und Slotauktionen nicht vor-
gesehen.2

Funktionsfähiger Wettbewerb auf den europäischen Luftverkehrsmärkten erfor-
dert jedoch den diskriminierungsfreien Zugang zu den Flughäfen für sämtliche
aktiven und potenziellen Anbieter von Flugverkehr. Neben der Bedingung der
Diskriminierungsfreiheit gilt es, gleichzeitig eine effiziente Allokation knapper
Infrastrukturkapazitäten sowie die erforderliche Kostendeckung anzustreben.3

                                                
1 Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame

Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft, in:
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 14/1 vom 22. 1. 1993.

2 Vgl. hierzu im Einzelnen die Ausführungen von Michael Niejahr, Europäische
Aspekte des Zugangs zu Infrastrukturen: Das Beispiel der Flughäfen, in: Diskrimi-
nierungsfreier Zugang zu (Verkehrs-)Infrastrukturen: Konzepte, Erfahrungen und in-
stitutionelles Design, Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Ge-
sellschaft e.V., Schriftenreihe B, B 224, 1999, S. 127-142.

3 Vgl. hierzu im Einzelnen Günter Knieps, Wettbewerb in Netzen – Reformpotentiale
in den Sektoren Eisenbahn und Luftverkehr, Tübingen, 1996.
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Die derzeitige wettbewerbsfeindliche Slotvergabe auf stark ausgelasteten Flug-
häfen stellt das zentrale Problem in der aktuellen Flugverkehrsdiskussion dar.4

Die Debatte konzentriert sich denn auch auf die Revision der Verordnung EWG
95/93. Kontrovers diskutiert werden dabei vor allem die Abschaffung der
„Großvaterrechte“ und die Umsetzungspotenziale marktorientierter Ansätze zur
Allokation von Slots auf überlasteten Flughäfen, insbesondere Slothandel,
Slotauktionen und die Rolle optimaler Benutzungsgebühren.5

Start- und Landerechte als marktfähige Güter

Es ist unbestritten, dass eine Vielzahl von Flughäfen – nicht nur in den USA,
sondern auch in Europa – in Spitzenzeiten an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. An-
gesichts dieser zunehmenden Kapazitätsengpässen auf den Flughäfen wird ver-
mehrt an die öffentliche Hand appelliert, diese Knappheitsprobleme durch wei-
teren Kapazitätsausbau zu beseitigen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass Inves-
titionen in einer Höhe, dass Start- und Landerechte im Überfluss vorhanden wä-
ren, aus volkswirtschaftlicher Sicht Ressourcenverschwendung wären. Diese
Feststellung darf nun nicht als Plädoyer für einen (generellen) Investitionsstop
auf Flughäfen missverstanden werden. Vielmehr gilt es, zusätzliche Investitio-
nen solange vorzunehmen, bis der zusätzliche Nutzen einer Kapazitätserweite-
rung deren zusätzlichen Kosten entspricht. Selbst bei einem volkswirtschaftlich
optimalen Investitionsniveau werden also auf vielbeflogenen Flughäfen in Spit-
zenzeiten Knappheitsprobleme bestehen bleiben. Die Problematik der Zuteilung
knapper Start- und Landerechte stellt in diesem Sinne nicht nur ein Übergangs-
problem dar: die Metamorphose eines öffentlichen Gutes in ein Privates hat un-
aufhaltsam und irreversibel stattgefunden.

                                                
4 Vgl. hierzu im Einzelnen auch Gert Brunekreeft, Tillmann Neuscheler, Preisregulie-

rung von Flughäfen, in: Günter Knieps, Gert Brunekreeft (Hrsg.), Zwischen Regulie-
rung und Wettbewerb – Netzsektoren in Deutschland, 2. Auflage, Heidelberg, 2003,
S. 254 ff.

5 Vgl. hierzu insbesondere Keith Boyfield, Who owns airport slots? A market solution
to a deepening dilemma, in: Keith Boyfield (Hrsg.), A Market in Airport Slots, The
Institute of Economic Affairs, London, 2003, S. 34 ff.
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Zwei  Fragen stehen in den folgenden Ausführungen im Vordergrund:

-  Wie lässt sich eine Zuteilung knapper Flughafenkapazitäten organisieren,
damit sie aus der Sicht der Fluggäste (Konsumenten) die beste Verwen-
dung finden?

- Wie lässt sich eine Zuteilung knapper Flughafenkapazitäten organisieren,
so dass Wettbewerbsverzerrungen auf den liberalisierten Luftverkehrs-
märkten verhindert oder minimiert werden?

Die ökonomischen Charakteristika von Start- und Landerechten

Sobald Flughafenkapazitäten nicht mehr im Überfluss – also als öffentliche Gü-
ter – vorhanden sind, stellt sich die Frage nach der Präzisierung und Definition
dessen, was denn und wann eigentlich knapp geworden ist. Auch in der üblichen
Güterwelt, etwa beim Handel mit Getreide, stellt sich das mikroökonomische
Problem der Definition der Güterkategorien (z. B. Getreidesorten), wobei dem
präzisen Zeitpunkt der Transaktion meist keine entscheidende Bedeutung zu-
kommt. Ganz anders verhält es sich dagegen bei Flughafenkapazitäten. Hier
müssen eine Vielzahl von Ressourcen möglichst zeitgenau aufeinander abge-
stimmt werden. Bereits die Definition eines Start- oder Landerechts eröffnet ein
erhebliches Spektrum an alternativen Möglichkeiten, die sich entscheidend auf
die Transaktionspotenziale auswirken können. Bedeutet etwa die Zuteilung ei-
nes Startrechts lediglich das Recht einer Fluggesellschaft, innerhalb eines relativ
großen Zeitintervalls zu starten, ist dieses Recht für einige Fluggesellschaften
von weitaus geringerem Wert als die Garantie, zu einem ganz bestimmten Zeit-
punkt ohne Verspätung starten zu dürfen. Andere Fluggesellschaften mögen da-
gegen flexible Operationszeiten bevorzugen. Der Handel mit Slots setzt deshalb
eine Definition der Start- und Landerechte voraus, die sowohl diesen Bedürfnis-
sen der Fluggesellschaften (und deren Fluggästen) als auch den operationalen
und logistischen Möglichkeiten der Flughafenbetreiber Rechnung trägt.

Im Jahre 1969 wurden auf fünf amerikanischen Flughäfen (Chicago O'Hare,
Washington National, New York Kennedy, La Guardia und Newark) Grenzen
für die Zahl der Starts und Landungen während den Spitzenperioden festgelegt
(high density rule). Das Recht, während dieser Zeit einen Start oder eine Lan-
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dung durchzuführen, wurde als „Slot“ bezeichnet. Als Slotperiode wurde eine
halbe bzw. ganze Stunde gewählt. Slots wurden nicht als Eigentum angesehen
und beinhalteten keine Pünktlichkeitsgarantie.6

Auch die Verordnung (EWG) Nr. 95/93 lässt in Artikel 2 bei der Begriffsbe-
stimmung einer Zeitnische einen erheblichen Anwendungsspielraum. Hiernach
ist eine „‘Zeitnische’: die flugplanmäßige Lande- oder Startzeit, die für eine
Luftfahrzeugbewegung an einem bestimmten Tag auf einem im Sinne dieser
Verordnung koordinierten Flughafen zur Verfügung steht oder zugewiesen
wird“. Auch hier handelt es sich um eine Ex-ante-Koordination ohne Pünktlich-
keitsgarantie oder Prioritätsregelung und ohne Durchsetzungsmöglichkeit im
Sinne eines Eigentumsrechts.

Aus der Sicht der Flughafenbetreiber ist diese unpräzise Formulierung der Nut-
zungsrechte von Flughafenkapazitäten durchaus erwünscht. Es bestehen für sie
keine Anreize, Pünktlichkeitsgarantien (für bestimmte Flüge) zu gewähren und
damit einhergehende Haftungsregeln zu akzeptieren, ohne gleichzeitig an den
Knappheitsrenten zu profitieren. Andererseits leuchtet aber unmittelbar ein, dass
eine administrative Mangelverwaltung ohne ökonomische Anreize für sämtliche
involvierten Parteien zu erheblichen Ineffizienzen führen kann.

Als Zwischenbilanz lässt sich festhalten, dass eine Präzisierung der Zeitnischen,
also der Slots, nicht unabhängig gesehen werden kann von dem gewählten
marktwirtschaftlichen Instrumentarium des Zuteilungsmechanismus. Das Ziel
einer effizienten Slotallokation erfordert, dass die Flughafenkapazitäten unter
Einhaltung notwendiger Sicherheitstandards möglichst umfassend ausgeschöpft
werden. Allokationsmechanismen, die Prioritäts- und Pünktlichkeitspräferenzen
einzelner Fluggesellschaften innerhalb einer Slotperiode berücksichtigen, hätten
den Vorteil, im Durchschnitt mit geringeren Reserve-/Pufferzonen auszukom-
men. Möglich wäre es beispielsweise, zwischen unterschiedlichen Slotkategori-
en zu unterscheiden, wobei Inhaber von hochwertigen Slots eine höhere Priorität
beim Abflug besäßen, während Inhaber von geringerwertigen Slots u. U. länger
auf den Abflug warten müssten.

                                                
6 Vgl. Report of the Congress, A Study of the High Density Rule, May 1995, S. 1 f.
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Abschaffung von „Großvaterrechten“ zugunsten einer
Ex-ante-Versteigerung von Start- und Landerechten

Start- und Landerechte werden in Europa nach wie vor nicht abhängig vom sich
verändernden Bedarf neu verteilt, sondern verbleiben bei derjenigen Fluggesell-
schaft, die zuerst die Zuteilung erhalten hat. Dies gilt selbst dann, wenn eine
Fluggesellschaft dieses Recht nicht ausschöpft oder eine andere Fluggesellschaft
eine bessere Verwendung dafür besitzt. Die (Ex-ante-)Flugplankoordination
wird durch die von den einzelnen Staaten ernannten Flughafenkoordinatoren
durchgeführt.7 Der Austausch und die Übertragung von Slots ist im gegenseiti-
gen Einvernehmen der Luftfahrtunternehmen zugelassen. In freiwilligen Ver-
sammlungen der Fluggesellschaften wird zudem weltweit über Anpassungen der
Flugpläne verhandelt mit dem Ziel, Kapazitätsbeschränkungen der Flughäfen zu
berücksichtigen und unnötige Verspätungen zu vermeiden. Auch wenn reser-
vierte Starttermine zunehmend knapper werden, so geschieht bisher ihre Zutei-
lung doch kostenlos. Eine solche freie Zuteilung eines Starttermins ist aber aus
ökonomischer Sicht nur so lange gerechtfertigt, wie genügend Kapazitäten vor-
handen sind, so dass sämtliche Fluggesellschaften zu jedem beliebigen Zeit-
punkt starten oder landen können. Andernfalls werden dadurch asymmetrische
Wettbewerbsvorteile für die eingesessenen Fluggesellschaften geschaffen.

Durch eine Ex-ante-Versteigerung von Start- und Landeslots könnten die Vor-
teile einer langfristigen Fahrplangestaltung beibehalten werden, gleichzeitig
würde jedoch der Luftverkehrsmarkt auch für Marktneulinge geöffnet.8 Die Ge-
fahr einer strategischen Anhäufung von Slots mit dem Ziel, Wettbewerbsvorteile
gegenüber Konkurrenten zu erringen, wird um so geringer, je größer der Luft-
verkehrsmarkt ist, über den Ex-ante-Flugpläne erstellt werden. Alternative
Streckenführungen sowie ein großes Ausmaß an Produktvielfalt schaffen hinrei-
chende Substitutionsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Luftverkehrsgesell-
schaften.

                                                
7 Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 95/93, insbesondere Artikel 8 und 10,  a. a. O.
8 Vgl. Hartmut Wolf, Möglichkeiten und Grenzen marktwirtschaftlicher Verfahren zur

Vergabe von Start-/Landerechten auf Flughäfen – Vorschlag für ein „zweitbestes
Auktionsverfahren“, Kieler Arbeitspapiere Nr. 671, Institut für Weltwirtschaft, Kiel,
1995.
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Da die Slots nach Ablauf der Versteigerungsperiode regelmäßig wieder an den
Flughafenbetreiber zurückfallen, reduziert sich die Möglichkeit der Fluggesell-
schaften, Knappheitsrenten durch Slotverkäufe zu erzielen, auf den Slothandel
während einer Versteigerungsperiode. Da die Flughafenbetreiber nunmehr an
den Knappheitsrenten der Slots beteiligt werden, werden die knappen Flugha-
fenkapazitäten denjenigen Nachfragern mit der höchsten Zahlungsbereitschaft
zugeteilt. Darüberhinaus entsteht die Möglichkeit, die bei den Auktionen erziel-
ten Einnahmen in den Ausbau der Flughäfen zu reinvestieren, da sehr hohe
Knappheitsrenten aus volkswirtschaftlicher Sicht ein Signal für zu niedrige
Flughafenkapazitäten sind und einen Ausbaubedarf darstellen.

Potenziale eines Slothandels

Ein wesentliches Charakteristikum der Verordnung Nr. 95/93 ist, dass der Rat
die „Großvaterrechte“ nicht antastet, so dass ein Unternehmen in der nächsten
entsprechenden Flugplanperiode ein Anrecht auf die gleiche Zeitnische hat (Art.
8, Absatz (1)a). Gleichzeitig ist eine 80 %ige Nutzungsverpflichtung vorgese-
hen. Bei der Zuteilung von Slots aus dem Zeitnischenpool werden Neulinge auf
Flughäfen bevorzugt; 50% dieser Zeitnischen stehen Neubewerbern zur Verfü-
gung (Artikel 10, Absatz 7). Nach der Verordnung des Rates können Zeitni-
schen zwischen Fluggesellschaften im gegenseitigen Einvernehmen frei ausge-
tauscht werden. Allerdings ist ein Kauf bzw. Verkauf oder Leasing von Slots
bisher nicht vorgesehen.

Tauschen kann allerdings nur derjenige, der bereits ein Slot besitzt. Falls
gleichwertige Slots nicht vorliegen, bestehen aufgrund des Verbotes von Aus-
gleichszahlungen keine Anreize für einen Austausch, obwohl durch diesen das
Slot letztlich dem geeigneteren Verwendungszweck zugeführt würde. Zusätzlich
entstehen Anreize für einen Schwarzhandel und eine Umgehung des Handels-
verbots. Das Ziel der effizienten Zuteilung von Slots wird folglich bei einem
offiziellen Slothandel besser erreicht. Aber auch aus der Sicht des Ziels umfas-
senden Wettbewerbs ist Slothandel gegenüber reinem Slottausch vorzuziehen.
Markneulinge haben immerhin die Chance, Slots zu kaufen. Falls Slots sehr
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knapp sind und folglich der ökonomische Wert eines Slots in einer spezifischen
Verwendung (z. B. Linienflug mit Geschäftsreisenden) sehr hoch ist, muss die
Inhaberin dieses Slots bei einem Verzicht auf den Verkauf erhebliche Einnah-
meverluste hinnehmen. Mit anderen Worten: die Opportunitätskosten, die Slots
selbst einzusetzen oder zu verkaufen, stimmen bei einem funktionierendem
Slothandel weitestgehend überein.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit der Slothandel das
Horten von Slots begünstigt und folglich den Wettbewerb auf den Luftver-
kehrsmärkten behindert. Auch wenn die Vorschrift, dass ungenutzte Slots in den
Pool zurückfallen („Use-it-or-lose-Regel“) das erklärte Ziel hat, das Horten von
Slots zu reduzieren, so ist dies a priori nicht völlig ausgeschlossen. Im Gegen-
satz zum reinen Tausch erhöht die Möglichkeit des Verkaufs allerdings die Op-
portunitätskosten des Hortens oder des Einsatzes für einen weniger ertragreichen
Flug, weil man beim Verkauf die Knappheitsrente des Slots erzielen kann.

Optimale Benutzungsgebühren durch Knappheitspreise

Solange Flughafenslots nicht über Versteigerungen, sondern unter Anwendung
von „Großvaterrechten“ zugeteilt werden, stellt sich die Frage, inwieweit bereits
durch eine Reform der Flughafengebühren sowohl eine effizientere Allokation
knapper Flughafenkapazitäten als auch eine Verbesserung des Status quo in
Richtung symmetrischer Zugangsbedingungen erreicht werden kann.

Die Flughafengebühren richten sich bisher grundsätzlich nach dem Gewicht des
Flugzeugs. Ihre Funktion ist es, zur Finanzierung der Flughäfen beizutragen. Die
Flughafengebühren haben dabei nicht das Ziel, die Allokation der vorhandenen
Kapazitäten zu lenken. Sie sind dazu nicht in der Lage, da das Gewicht eines
Flugzeugs und die Flugdistanz nichts aussagen über den (marginalen) Beitrag
eines Fluges zur Verknappung der Kapazitäten der Flugüberwachungsdienste
und der Flughäfen und über die dadurch entstehenden Kosten für alle anderen
Verkehrsteilnehmer. Hierfür ist vielmehr die zum jeweiligen Zeitpunkt beste-
hende Nachfrage nach Flughafenkapazitäten und nach den Kapazitäten auf der
Flugstrecke von entscheidender Bedeutung.
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Kurzfristig sind die Flughafenkapazitäten im Wesentlichen unveränderbar. Tre-
ten unvorhergesehene Kapazitätsengpässe auf Flughäfen auf, so wird typischer-
weise nach dem Prinzip der zeitlichen Abfolge rationiert.

Die Fluggesellschaften ignorieren im Allgemeinen die Beschränkungen, die ein
zusätzlicher Flug in einem bestimmten Zeitpunkt den anderen Flugzeugen und
deren Passagieren auferlegt, wie längere Abfertigungszeiten, längere Wartezei-
ten und längere Flugzeiten. Zu deren Berücksichtigung bietet sich die Erhebung
einer (zeitabhängigen) Staugebühr in Höhe der Staukosten an, die ein zusätzli-
cher Flug allen anderen auferlegt. Falls eine Überschussnachfrage nach Wegein-
frastrukturkapazitäten bestehen bleibt, muss ein Marktpreis erhoben werden, der
nicht nur die Staukosten, sondern zusätzlich auch eine Knappheitsrente umfasst.
Es handelt sich also um Kapazitätsengpässe, die durch eine direkte Rivalität um
Start- und Landerechte gekennzeichnet sind.

Die Staugebühren bzw. Knappheitspreise sollten je nach Auslastungsgrad der
Kapazitäten innerhalb eines Tages und saisonal variieren, da die Auslastungs-
grade für denselben Flug jeweils unterschiedlich sein können. Dadurch würde
eine effiziente Allokation der Start- und Landerechte zu Spitzenzeiten ermög-
licht. Diese Staugebühren wirken wie eine Spitzenlasttarifierung, sollten jedoch
nicht mit ihr verwechselt werden. Denn  selbst wenn sich die Kapazitätsausla-
stung im Zeitablauf nicht veränderte und die Höhe der Staukosten nicht
schwankte, müsste eine (zeitunabhängige) Staugebühr erhoben werden.

Die Erhebung von Staugebühren zur kurzfristigen Allokation der Slots hat zu-
dem den Vorteil, dass bei hohen Staugebühren in Spitzenperioden das Horten
von Slots unattraktiv wird. Da in Europa Slots in den Zeitnischenpool zurück-
fallen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass 80 % der zugewiesenen
Zeitnischenabfolgen genutzt wurden,9 werden durch die Einführung kapazitäts-
abhängiger Staugebühren auch die Nachteile der „Großvaterrechte“ reduziert.

                                                
9 Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 95/93, Artikel 10, Abschnitt 5, a. a. O.
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Reformansätze im Bereich der Start- und Landegebühren auf Flughäfen

Die Erhebung von knappheitsorientierten Start- und Landegebühren erfolgt bis-
her nur auf wenigen Flughäfen. Auf den Flughäfen Heathrow und Gatwick wer-
den Landegebühren bereits seit Anfang der 70er Jahre nach dem Prinzip der
Spitzenlasttarife erhoben. In den Morgen- und Abendstunden ist eine einheitli-
che Spitzenlastlandegebühr unabhängig vom Gewicht des Flugzeugs zu ent-
richten. Aber auch bei der Erhebung der Passagiergebühr und der Parkgebühr
für die Flugzeuge wird das Prinzip der auslastungsabhängigen Spitzenlasttarifie-
rung angewandt. Da die Spitzenlastzeiten für Landen, Passagierabfertigung und
Parken der Flugzeuge auseinanderfallen, werden für diese unterschiedlichen
Leistungen unterschiedliche Spitzenlastperioden mit unterschiedlichen Spitzen-
lasttarifen zugrundegelegt.

Verschiedene Flughäfen haben inzwischen Grundgebühren bzw. Mindestlande-
gebühren eingeführt, um kleinere Flugzeuge von einer Flughafenbenutzung in
Spitzenlastperioden abzuhalten. Dazu zählen Toronto, Sydney, New York, aber
auch Frankfurt, München und Düsseldorf.

Auslastungsabhängige Flughafengebühren stellen – zumindest ansatzweise –
eine Verbesserung gegenüber rein gewichtsabhängigen Start- und Landegebüh-
ren dar, obwohl sie nicht mit optimalen Staugebühren gleichzusetzen sind. Nach
wie vor ist bei ihrer Durchsetzung  ein erheblicher Widerstand der involvierten
Parteien zu überwinden.10

Disaggregierte Marktmachtregulierung von Flughäfen

Nun lässt sich zurecht fragen, ob bei der Einführung von Slotversteigerungen,
bzw. Knappheitstarifen nicht die Gefahr besteht, dass die Flughafenbetreiber
ihre zumindest regionale Monopolsituation ausnutzen und unter Umständen so-
gar die Anzahl der versteigerbaren Slots reduzieren, so dass die Slotpreise nicht
                                                

10 Eine Gebührenreform auf dem Flughafen von Boston im Jahre 1988 mit dem Ziel,
die Landegebühren für kleinere Flugzeuge signifikant zu erhöhen, um dadurch eine
effizientere Auslastung der Flughafenkapazitäten zu erlangen, war auf so großen Wi-
derstand gestoßen, dass sie schließlich wieder zurückgenommen wurde.
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nur Knappheitsrenten sondern auch die Marktmacht des Flughafenbetreibers
widerspiegeln. Diese Befürchtung lässt sich nicht einfach mit dem Hinweis vom
Tisch wischen, dass immer noch eine große Zahl von Flughäfen Unternehmen
im Eigentum der öffentlichen Hand sind, die sowieso der Maximierung öffentli-
cher Interessen dienen. Im Gegensatz zur Bedienung der Flugverkehrsstrecken
sind die Flughafeninfrastrukturen mit irreversiblen Kosten verbunden. Sie kön-
nen also, einmal getätigt, nicht wie ein Flugzeug an einen anderen Ort transfe-
riert werden. Hieraus folgt, dass Ineffizienz oder überhöhte Flughafengebühren
nicht den Bau eines weiteren Flughafens nach sich ziehen, da beide zusammen
auf Dauer nicht überleben könnten. Die Einführung von Knappheitspreisen und
die Abkehr vom strikten Kostendeckungsprinzip gibt den Flughafenbetreibern
eine diskretionäre Machtposition, die reguliert werden muss.

Hier bietet die moderne Regulierungstheorie in Form der Price-Cap-Regulierung
geeignete Ansätze. Marktmachtregulierung auf Flughäfen kann unter Umstän-
den in Konflikt geraten mit knappheitsorientierten Benutzungsgebühren. Da
Flughafenkapazitäten kurzfristig nicht ausgebaut werden können, führt die Er-
hebung von optimalen Benutzungsgebühren bei fortdauernder Überlastung zu
Knappheitsrenten, die mit einer vorgegebenen Regulierungsbeschränkung nicht
notwendigerweise in Einklang zu bringen sind.
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